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Von Bruno Aespeler, Bad 'Sfeiberg, Österreich *) 

Ende vergal1genen Jahres sprach sich der deutsche Bundesrat tür eine 
Ver/Sngetuhg der Bockjagd bis 31. Dezember aus. Einige JagdverMnde 
reagierten mit zur Schau getragener Entrüstung, einzelne Landesregierungen 
winkten schon im Vorfeld ab: nicht mit uns .... Eine sachliche Diskussion war 
von allen Vertretern der Jäger, eingedenk bisherigen Verhaltens in ähnlichen 
Fragen (Rehwildabschußplan, Drückjaf!d, Pflich~rophSenschäu) kau':! zu 
erwifrteh. Völlig unter geht in der DiskussIon, daß memand gezwungen wurde, 
Im rJ!lerbst 86cke zu schießen, ebenso wenig wie heute jemand gezwungen 
wird, Dr{Jckjagden zu veranstaiten. 

Es fehlt an der Toleranz: Was ich selber 
nicht Will, dOrfen die anderen auch nichtl 
V etragen worden bisher reine Schein
e _itlente, leere WorthOlsen, dl~ nicht 
ernst genommen werden können. Von 
Störung der Sozialstruktur ist die Rede, 
derTierschutzgedanke wird beschworen, 
NotWendigkeit be§tehe keine, bis hin zum 
Vorwurf, letZtlich versteckten die BefOr
wotter nu~ ihl'ert jagdlichen Dilettantis
mus, ihr tJnverm()gen aniusprechen, HIn
ter Ber gefo~~rten Herbst jagd. 

St&run-g der"Sozlalstruktur ... 

Wird nicht scho" den Jungjdgern in den 
verbandsgelahrten Vorbereiiungskursen 
eingetrichtert, Rehe selen (abgesehen 
von tatslJchllchen Feldrehen) vorzugs
weise Einzelgänger? Tatsächlich leben 

*) B .• Hespe/er wS'r Berufsjßger und Ist heute als 
freIer Journalist ",Ig. 

Rehe (zumindest vom FrOhjahr bis zur 
Blattzeit) territorial Lind nicht sozial im 
Rudel. Deshalb verteidigt der Bock ja 
auch sein Sträifgeblet und nicht seine 
Geiß, ganz im Gegensatz zum Hirsch, 
bei dem es genau umgekehrt ist. Daher 
kann man zur Brunft auch gefahrlos durch 
ein Schaugehege mit Rotwild wandern, 
sofern man sich ~ur vom brunftigen Kahi
wild fern hält. Das Gatter eines Rehbok
kes zu betreten Ist hingegen absolut le
bensgefährlich. 

• Leben unsere Rehe nicht am liebsten 
in der Klelnfam.ßle, wobei die Böcke kaum 
wirklich integriert werden, sondern eher 
nebenher ziehen? Sind die herbstlichen 
SprOnge eigentlich Rudel oder nur aus 
zwei oder mehreren Familien bestehen
de Sippim'? Was macht es einer solchen 
Sippe deon, wenn bei ihr oder in ihrer 
Nähe ein Bock erlegt wird? 
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• Ist mit Sozialstruktur viel/eicht das Ge
schlechterverhältnis gemeint? Dann ist 
das Argument doppelt brüchig. Zwar wird 
viel von dessen .Regulierung" geredet, 
doch ist es ja nicht einmal möglich, die 
Rehwild-Grundbestände rein summarisch 
zu erfassen, geschweige denn in männ
lich und weiblich aufzugliedern. 
• Welche Sozialstruktur gilt es eigentlich 
zu korrigieren oder auch nur zu beach
ten, wenn wir nicht einmal In der Lage 
sind, den Grundbestand an Rehen halb
wegs zu erfassen? Welches Alters- oder 
Geschlechterverhältnis gilt es denn zu 
.regulieren", wenn wir nicht einmal wis
sen, wieviele männliche und wievieie 
weibliche Rehe draußen herumspringen? 
Ganz abgesehen davon, daß, frei nach 
ELLENBEAG, Geißen grundsätzlich weni
ger häufig zu beobachten sind als Böcke. 
Welche Altersstruktur will ich "regulie
ren", wenn mir alfe ernstzunehmenden 
Wildbioiogen sagen, daß ich bei einem 
mehrjährigen Rehbock das Alter nur er
raten, nicht aber an Hand von Merkmalen 
bestimmen kann? 

Überdies ändert sich das Geschlechblr
verhältnis eines Rehwildbestandes nicht 
dadurch, daß ein Bock statt im Juli im 
November geschossen wird. Eine Ver
längerung der Bockjagdzeit in den Herbst 
und FrOhwinter hinein wOrde ja auch 
nichts an den (vorläufig noch vorgeschrie-
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benen) Abschußplänen ändern. Fünf tote 
Böcke sind fünf tote Böcke, egal in weI
chem Monat sie sterben! Wird im Herbst 
ein oder mehrere Böcke über den Ab
schußplan hinaus erlegt, könnte dies im 
nächstjährigen Plan berücksichtigt wer
den. Davon abgesehen werden in sicher 
nicht wenigen Reviere auch im Sommer 
.mehr Böcke erlegt als freigegeben sind; 
trotz Sozialstrukturl 

• Wann bringt die Jarld mehr Bewegung 
in die Rehwildbesttinde: Im Herbst, wenn 
die Territorialität längst erloschen ist oder 
im Frühsommer, wenn mit jedem erwach
senen Bock, der erlegt wird, neu die 
Claims abgesteckt werden? 

Keine Notwendigkeit ..• 

Eine Herbst jagd für Böcke sei nicht not
wendig, weil diese problemlos im Som
mer zu erlegen seien, wird argumentiert. 
Stimmt, aber es geht ja gar nicht darum, 
mehr Böcke zu erlegen, sondern in erster 
linie darum, im Falle einer Verwechs
lung nicht zum Straftäter zu werden! 

Überdies wäre bei einer Verlängerung 
absolut niemand gezwungen, von dieser 
Möglichkeit Gebrauch zu machen. Ent
weder ihre Gegner befürchten letztlich 
doch, selbst der Versuchung zu erlie~en, 
oder sie werden von grauenhaften Ang
sten um ihre Nachbarn (Neid) geplagt. 

Wir sind zu dumm ... 

'Die Verfechter der Herbst jagd wären nur 
zu dumm, einen abgeworfenei'f Bock von 
einer Geiß zu unterscheiden, wird ge
sagt. Dieser Vorwurf darf getrost als Ver
such der Diffamierung, gewissermaßen 
ats metorische Verzweiflungstat einge
~tuft .werden. Böcke wurden schließlich 
auch' bisher im Herbst geschossen: auf
-habend, abgeworfen oder mit neuem 
A\lfsatz im Bastl Der Verfasser selbst 
hatte.im baufe seiner Dienstzeit sicher 
mehr als ein Dutzend Schonzeitböcke in 
dBF-Wildkammer hängen, deren Erleger 
nlcht.:nur zum jagdlichen Fußvolk gehör
·um. Alierdlhgs~ ging nur einer, und der 
hatte noch hoch auf;" auf äas ;Konto der 

I .. ~ < d geschmähten Druckjagd. Die meisten er 
.Ert~er ~aren.'"wGhl (offiziell) Gegner der 
JEigdiQitverlängerung. 

It Stelit l'i'Ian als Nachsucnenfür.rer im 
Sommer nfcht'hin un~r"Wl~er aueh vor 
eltler sAugenden Geiß, !;fere'" starkes 
Gehöm vor ,aeginn der Nachsuche noch 
tu> ell'rdrucksvoll beschrieben würde? 
MOate da ni.cht schleunigst auch ein Ver
bot dar sommerlichen Bockjagd her, um 
derartIge Verwechslungen zu vermelden? . . 
TleJ'schutzgedanke ••• 

• Stlfbt;es siCh im Sommer leichter als im 
Novem6er? Es ist die reine Heuchelei, 
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mit Blick auf die herbstliche Bockjagd 
das Wort Tierschutz In den Mund zu neh
men, wenn man andererseits keinerlei 
Skrupel hat, die brunftigen Böcke von 
den Geißen wegzuschießen! Andere eu
ropäische Völker sehen in der Jagd zur 
Paarungszeit eine unweidmännische, 
wenig tierschutzkonforme Handlungswei
se, 

Rechtsempfinden ... 

Als StaatSbürger muß man einmal dar
über nachdenken, mit welchem Gefühl 
und Rechtsempfinden der bundesdeut
sche Gesetzgeber an die Ausarbeitung 
des Bundesjagdgesetzes heranging, und 
wie in diesem Staat gewichtet wird: 

• Wenn ein strafmündiger Mensch auf einsa
mer Straße zu einem Unfall kommt und sieht, 
wie eine Mutter mit zwei kleinen Kindern ver
blutet und keine Hilfe holt, weil ihm 30 Pfennig 
für das Telefon zu viel sind, dann sieht das 
Strafgesetzbuch (§ 330c StGB) maximal ein 
Jahr Freiheitsstrafe wegen unterlassener Hil
feleistung vor - drei Menschenlebenl 

• Auf Landfriedensbruch stehen (§ 124 StGB) 
maximal drei Jahre Freiheitsstrafe. 

• Aber der Strafrahmen für Schonzeitvergehen 
beträgt satte fünf Jahrel 

Als Jäger muß man Gott danken, daß 
StaatsanWälte und Richter meist gesund 
denkende Menschen sindl 

Erpreßbarkelt ... 

Wer kann an dieser Rechtsprechung In
teresse haben? Alle, die nur darauf lau
ern, daß einem Mit jäger ein Mißgeschick 
passiertl 

• Da gibt es vielleicht einen "armen revier
losen Jäger", dem der erbettelte Jagder
laubnisschein versagt wurde. Prompt ist 
er bei einer Drückjagd dabei, bei der der 
Pächter versehentlich einen (Schonzeit-) 
Rehbock erlegt...welche Chance hat der 
Pächter dann noch? Er kann dem "Edel
mann" alle Rechte einräumen, die dieser 
wünscht, oder seinen Jagdschein und 
damit sein Revier abgeben. 

• In welche Situation bringt man die in 
Sachen Jagd auch noc/1 zu ftHilfsbeamten 
der Staatsanwaltschaft" erhobenen Be
rufsj~ger und Förster? Sie sind ja noch 
viel leichter erpreßbar, wenn der Di~nst
herr, Vorgesetzte oder Gast versehent
lich einen Bock In der Schonzeit erlegt. 
Nehmen Sie ihren Rechtsstatus ernst, 
müssen Sie gegen den eigenen li>ienst
herrn ein ElJTlittlungsverfahren in Gang 
setzen. Privatangestellte können in ei
nem solchen Falle von der Staatsanwalt
schaft cfi ektzum Sozialamt pilgern. Ihre 
Berufslaufbahn haben sie damit abge
&chlossen. SChweigen sie, können sie 
von Jedem Mitwisser erpreßt werden. 
"Strafvereitelung im Amt" nennt es § 258a 
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StGB. Eine solche wird wieder mit bis zu 
fünf Jahren Freiheitsstrafe bedroht. 

Ich bekenne offen, daß ich als Berufs
jäger mehrfach in diesem Gewissens
konflikt stand und stets zuerst an meine 
Familie gedacht und geschwiegen habe. 
Was tun, wenn der Dienstherr im Novem
ber einen Rehbock auf die graue Decke 
legt, und ein Denunziant das eigene Re
vier fordert? 

Müßten die Vertreter der Jäger nicht 
alles daran setzen, daß für derartige Er
pressungsmöglichkeiten keine Handha
be mehr im Gesetz gegeben ist, zumin
dest also auf eine Entkriminalisierung 
von Schonzeitverstößen drängen? Dies 
wäre das Mindeste, unabhängig von ei
ner Jagdzeitverlängerung, und müßte 
keineswegs pauschal erfolgen. Denkbar 
wäre eine Unterscheidung zwischen Ar
ten mit ganzjähriger Schonzeit (Fischad
ler, Auerwild, Luchs) und solchen mit nur 
temporärer Schonzeit. 

Drückjagden verhindern ... 

Genau so unsachlich, wie jetzt gegen die 
drohende Jagdzeitverlängerung polemi
siert wird, wurde vor Jahren (besonders 
in Bayern) gegen die Drückjagd gewettert. 
Damals hieß es, bei einer solchen Jagd 
seien Bock und Geiß nicht sicher vonein
ander zu unterscheiden. Heute sind die 
Befürworter der Bockjagdverlängerung 
(offensichtlich als einzige) einfach zu 
dumm dazu. 

Tatsächlich ist ein Grund für die vehe
mente Ablehnung die Angst, eine Anglei
chung der Jagdzeiten könnte die Drück
jagden effizienter machen. Dies würde, 
so wohl die Befürchtungen, lokal tatsäch
lich zu einer Verminderung überhöhter 
Rehwildbestände führen. Selbstverständ
lich spricht sich niemand offiziell gegen 
eine Reduzierung überhöhter Rehwild
bestände aus. Nur in der Praxis (und 
politisch) wird mancherorts manches ge
tan, sie zumindest zu erschweren. 

WIldbiologisch ohne jede Bedeutung 

Wildbiologisch ist es doch gleich, ob ein 
Bock im Mai oder im Dezember geschos
sen wird. In der Natur starb und stirbt es 
sich zu allen Jahreszeit. Trotzdem haben 
die Rehe Jahrhunderttausende gesund 
Oberlebt. Auch dei Straßenverkehr erfüllt 
seinen nÄbschuß" nicht enfsprec.hend 
unsertfr erst sechzigjätlrlgen Ide9logle. 
Kein' LUchs hat je einen Rehbock, ver
scifmäht, nur weil der Kalender schon 
<tan 16. Oktober anzefgtel 

Alle, die heute so vehement gegen die 
Angleichung der Jagdzeiten von Bock 
und Geiß sind, worden Vermutlich genau 
so vehement für die Herbst jagd auf den 



Bock eintreten, würde dieser seine Stan
gen erst im September fegenl 

Auch Jagdneid ist ein gewichtiger 
Grundl Man weiß nicht mehr, was und 
wen der Nachbar gaschossen hat. War 
es gar der so gut veranlagte Grenzbock 
(auf den man selbst gelauert hat)? Und 
was soll aus den Pflichttrophäenschauen 
werden, wenn ein Teil der Böcke erst 
nach dem Abwerfen erlegt wird? Sie wür
den noch mehr zur Phrase als sie es 
ohnehin schon sind. Keiner müßte sich 
dann die passenden Unterkiefer bel 
Freunden oder einem Händler besorgen; 
die Kiste mit den vorzeigefähigen Reser
veböcken wäre Legende. 

Viele Jäger beteiligten sich doch längst 
nicht mehr, würden sie nicht durch An
drohung von Bußgeldern gezwungen. 

notwendig wäre •.• 

Via wurde in'Sachen Rehwild schon aus
probiert und gefordert. Jagdzeiten wur
den ständig verlängert, heue Jagd
methoden ständig gefordert. Eines blieb 
weitgehend unberücksichtigt, nämlich' 
daß eih Wandel in den Köpfen der Jäger 
stattfinden muß, nIcht mir auf dem Ge
setz- Und Verordnungsblattl 

Sicher hSl;len wir mit einer neunmona
tlgen jagdzeit fOr Rehwild, Wie s~ fldas 
Bundesjagdg~setz heute schon erlaub!, 
die .~chlnel'Zgrenze" längst überschrit
ten. Es kann nicht tÜ!rschutzgerecht und 
weaer Wild noch Wald dienlich sein, el
nen.durch Rituale erschwerten "Guerilla
krieg" gegefllrehe zu führenIOder glaubt 
eIner, der Bock würde am 16. Oktober 
innerlich .abschalten", so nach dem Mot
to: .mich betriffts nicht mehr"? 

( 

• Bitter notwendig wären eingehaltene 
Ruheinfervalle. Sinnvoll wäre sicher eine 
auf den 1. Mai vorgezogene Schußtelt 
für Schmalrehe und Böcke, dafür aber 
ein Ende dar Jagdzeit generell am 31. 
Dezember. Man muß die Rehe nicht zur 
Zeit ihres absoluten Stoffwechseltiefs um
herjagenl Warum man zwar ein Bockkitz 
im November schießen darf, nicht jedoch 
seinen um 12 Monate älteren, evtl. sogar 
leichteren Bruder, ist nicht einzusehen. 
AlM: Bockjagd auch, bis 31. Dezember. 
• Oie heute n6ch übliche Jagdzeit Im 
Januar und teilweise bis Ende Februar 
hat doch nur dazu geführt, daß der Ab
schuß ständig verschleppt und verzögert 
wird. Letztlich wird damit ein erheblicher 
Teil des Rehwildes erst dann geschos
sen, wenn es die Verjüngung verbissen 
hat. 
• Denkbar wäre durchaus eine gesetz
lich verordnete Jägdrbhe vom 1. Juni bis 
31. Juli. Schmalreh~ muß man ohnehin 
vorher schießen, solange die Boden
vegetation noch niedrig ist und man bei 
der führenc~en Geiß das Gesäuge deut
lich sieht. Die Blatt jagd , auf die hier im
mer noch großen Wert gelegt wird, kann 
man wIrklich 'erfolgreich ohnehin nicht 
vor der Monatswende Juli/August aus
üben - dann, wenn die meisten Geißen 
abgebrun'ftet srnd. Im Juni und Juli richtet 
der Feldjäger nicht viel aus, weil das 
Getreide hoch ist. Auch der Waldjäger 
macht wenig Beute. 
• Ob nun am 1. August hur die Böcke 
wieder aufgehen oder gleichzeitig auch 
Geißen und KitZe, daYOber wäre sachlich 
zU diskutieren. Warum soll man eine nicht 
führende Geiß Im August nicht schießen 
dürfeh? Warum darf man ein Kitz, dem 

die Mutter überfahren wurde, im August 
nicht schießen? Ist das vielleicht tier
schutzgerecht? 

Das deutsche Weidmannsherz wird es 
bei diesem Gedanken schier zerreißen: 
Geißen im Augustl In Österreich geht das 
problemlos. In einigen Bundesländern 
beginnt die Jagdzeit auf Geißen und Kit
ze sogar schon am 1. Juni. Das muß nun 
wirklich nicht sein. Aber warum man ein 
Schmalreh schon am 16. Mai, eine nicht
führende Geiß aber nicht einmal im Au
gust ,erlegen darf, ist sachlich kaum zu 
begründen. 
• Angeblich sind die Kitze (die ja keiner 
erlegen muß) im August noch zu jung, ist 
die Gefahr von Fehlabschüssen bei den 
Geißen zu groß. Beim Rot- und Gams
wild haben wir diese Skrupel nicht. Von 
beiden Arten werden die Kälber und Kit
ze im August sehr wohl bejagt, und sie 
sind meist noch jünger als die früher 
geborenen Rehkitze. Zu klein, nichts 
dran? Wo ist der Jäger, der sich je gewei
gert hätte, einen schwachen Herbsthasen 
zu schießen, dies obwohl selbst ein "la 
Rammler" kaum das Gewicht eines 
Augustkitzes auf die Wage bringt?1 Wo 
ist der Jäger, der sich weigert, im Novem
ber Hirsch, Widder oder Gamsbock zu 
schießen? Die haben freilich auch nicht 
abgeworfen. Bei den Trophäen also lie
gen die eigentlichen Gründe. 

Fazit 

Alles in allem würden sechs Monate (an
geglichene) Jagdzeit, so wie eben vorge
schlagen, genügen und dem Jäger gleich
zeitig mehr Handlungsspielraum lassen 
als die jetzige neunmonatige Rehwild
guerilla. 
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